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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 16 ANS

ATTESTATION

Nous  soussignés,  Mme  et  M  __________________________________  domiciliés  à 

____________________________________autorisons  notre  fils  /  fille  (nom  +  prénom) 

___________________________________________  à  participer  à  l'événement  'Hei  Elei 

Spill Elei IV' organisé dans le Centre Culturel Wirtspech à Kopstal les 30, 31 mars et le 1er 

avril 2012.

Nom du participant : _________________________________

Date de naissance : _________________________________

Nom du tuteur légal : _________________________________

Adresse : _________________________________

N° Téléphone / GSM : _________________________________

Le ou la participant(e) doit être âgé(e) de 14 ans le 30 mars 2012 et doit être en possession 
d’une carte d’identité officielle et valable. Cette pièce d’identité et la présente autorisation 
parentale seront contrôlées lors de l’admission à l’événement. Si aucune pièce d’identité ne 
peut être présentée l’organisateur a la liberté de refuser l’accès à l’événement.

Le tuteur légal doit se rendre conscient que pendant cette manifestation il se pourrait que les 
participant(e)s  soient  exposé(e)s à  du matériel  non autorisé  aux mineurs  ou moralement 
douteux  provenant  d’un  des  ordinateurs  des  participant(e)s.  L’organisateur  ne  peut  être 
responsabilisé pour le contenu sur les ordinateurs des participant(e)s et un contrôle du point 
de vue contenance est impraticable.

D’autre part nous tenons à vous signaler que, entre autres, des jeux électroniques à thèmes 
violents (p. ex. jeux de guerre) font partie des jeux joués lors de l’événement. 

Le tuteur légal autorise le ou la participant(e) à passer la nuit à la manifestation.

Le tuteur s’engage, en cas d’urgence, d’être joignable pendant toute la durée de l’événement. 
Ceci  est  aussi  valable  dans  le  cas  où  un  ou  une  participant(e)  serait  exclu(e)  de  la 
manifestation pour cause d’infraction aux règlements de l’événement. Si aucun tuteur ne peut 
être joint, l’organisateur a la liberté de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour 
assurer la sécurité et le bien-être de la personne en cause.

Le tuteur a pris connaissance du règlement de l’événement ici annexé.

Signature du tuteur

N.B. :  A faire remplir par les parents ou tuteurs légaux.

http://www.the3rd.lu/


                             Hei Elei Spill Elei IV  30.03. –  01.04.2012

E-mail : info@the3rd.lu
URL: http://www.the3rd.lu
GSM : +352 661402327

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1: Allgemeine Bestimmungen

a) Die Veranstaltung einer LAN Party dient einem gemeinnützigen Zweck und ist nicht gewinnorientiert. Das Einheben von Teilnahmebeiträgen dient der Kostendeckung.
b) Geldliche Überschüsse aus der Veranstaltung kommen der Vorbereitung, Organisation und Abhaltung weiterer ähnlicher Veranstaltungen zu Gute.
c) Der Veranstalter behält sich bei Nichteinhaltung des Regelwerkes zumindest den Ausschluss des Betreffenden von weiteren Veranstaltungen vor.

§2: Voraussetzungen zur Teilnahme an der Veranstaltung.

a) Jeder Teilnehmer muss das Alter von 16 Jahren erreicht haben. Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, haben zu der Veranstaltung keinen Zutritt.
b) Jeder Teilnehmer kann sich am Einlass zur Veranstaltung mit einem gültigen, amtlichen Lichtbildausweis ausweisen und sein Alter belegen. Andere Ausweise (Ausnahme 
Führerschein), wie zum Beispiel Schülerausweise usw., welche nicht fälschungssicher sind, werden nicht akzeptiert.
c) Jeder Teilnehmer hat den nötigen, bekanntgegebenen Teilnahmebeitrag geleistet und kann dies auch notfalls bestätigen.
d) Jeder Teilnehmer bringt seinen eigenen Rechner, Monitor, Tastatur, Maus, Joystick etc. mit. Der Veranstalter verpflichtet sich zeitgerecht zu informieren, welche Hardware 
weiter zur Teilnahme nötig ist.
e) Jeder Teilnehmer ist für die Betriebsbereitschaft seiner Geräte selbst verantwortlich.
f) Den Anweisungen der Veranstalter bezüglich der Inbetriebnahme des persönlichen Rechners ist Folge zu leisten.
g) Jeder Teilnehmer erkennt sonstige separat angekündigte Bestimmungen zur Veranstaltung an und akzeptiert diese hiermit.

§3: Bestimmungen während der Veranstaltung

a) Jeder Teilnehmer verpflichten sich die allgemeinen guten Sitten anzuerkennen und gegen diese nicht zu verstoßen. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor zu jeder 
Zeit einen Teilnehmer aus gutem Grund auszuschließen und ihm etwaigen Teilnahmebeitrag zu refundieren.
b) Jeder Teilnehmer verpflichtet sich keine gesetzeswidrigen Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltung zu setzen. Besonders hervorgehoben werden hier: Software Piraterie, 
Verbreitung verbotener Datenbestände, Beeinträchtigung oder Beschädigung fremder Datenanlagen.
c) Jeder Teilnehmer ist für die Datenbestände auf seinem Rechner selbst verantwortlich. Dies gilt besonders für die Einhaltung von EULAs und anderen 
Lizenzvereinbarungen. Der Veranstalter übernimmt hierfür weder Verantwortung noch Haftung, da Kontrolle praktisch nicht durchführbar ist.
d) Cheatsoftware und jegliche Software die in den Ablauf von PC Spielen eingreift sind untersagt. Das mitführen jener Software (Ob auf Festplatte oder sonstigen 
Speichermedien vorhanden, egal ob aktiviert oder nicht) führt zum Ausschluss von allen Turnieren, der Gebrauch solcher Software führt ohne Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes zum Ausschluss der Veranstaltung.
e) Es kann während der Veranstaltung in besonders gekennzeichneten Bereichen ein Nahrungsmittel-, Alkohol-, und Rauchverbot geben. Dieses kann nur vom Veranstalter 
aufgehoben/abgeändert werden.
f) Der Betrieb von allgemein störenden Gerätschaften, besonders Lautsprechern, Subwoovern ist Verboten.
g) Dem Teilnehmer ist untersagt den Betrieb der Veranstaltung mutwillig zu stören. Dies gilt insbesondere für den Betrieb des Computernetzwerks.
h)Dem Teilnehmeer ist es untersagt irgendwelche Geräte zu betreiben die nicht zur normalen PC-Ausstatung gehören (Wasserkocher, Toaster, Kühlbox, Heizdecke,...)
i) Jeder Teilnehmer ist für den Schutz und die Sicherheit seines Eigentums selbst verantwortlich.
j) Der Veranstalter verpflichtet sich zu Verfügungsstellung und Betrieb des Computernetzwerkes und auch von Sitzplätzen inkl. Netzwerkanschluss, Strom etc. als 
Gegenleistung für den Teilnahmebeitrag.
k) Der Veranstalter verpflichtet sich etwaige technische Störungen raschest möglich nach bestem Vermögen zu beheben. Betriebsgarantien sind ausgeschlossen.

§4: Turniere und Preisvergabe

a) Jeder Turnierteilnehmer verpflichtet die vor dem Turnier bekanntgegebenen Regeln einzuhalten. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor bei Verstößen die 
Turnierteilnahmeberechtigung zu widerrufen.
b) Benutzt ein Turnierteilnehmer während eines Turniers Cheatprograme oder sonstige Software welche in den Spielablauf eingreift führt dies ohne Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes zum Ausschluss der Veranstaltung.
c) Der genaue Ablauf eines Turniers (Anmeldung, Start des Turniers, Punktvergabe, Ranglistensystem/Ergebnisse) wird für jedes verschiedenartige Turnier separat 
reglementiert.
d) Die Veranstalter verpflichten sich etwaige Turniere geordnet/organisiert abzuwickeln und die Preisvergabe nach eindeutiger objektiver Auswertung der Ergebnisse 
vorzunehmen.
e) Teilnahme und Preisverleihung erfolgt ohne Gewähr und unter Ausschluss des Rechtsweges.

§5: Bestimmung zum Abschluss der Veranstaltung

a) Jeder Teilnehmer verpflichtet sich persönliche Gegenstände nach der Veranstaltung von seinem Sitzplatz zu entfernen (Hardware, Müll etc.) und diesen geordnet an die 
Veranstalter zu übergeben.
b) Jeder Teilnehmer haftet unmittelbar, im Zweifelsfall zumindest mittelbar, für ihm zuordenbaren Schäden jeglicher Art.
c) Der Veranstalter trägt die Verantwortung für Schäden, mit Ausnahme der unter §5 b angeführten Umstände. Es gibt keine Solidarhaftung für alle Teilnehmer.
d) Der Veranstalter kann für Datenverlust und/oder ähnlichen Schaden an Computeranlagen der Teilnehmer, der nicht direkt ihm zuordenbar ist und aus seinem mutwilligen 
Verschulden hervorgeht, nicht belangt werden.

§6: Bestimmung für die An- und Ab-fahrt zu der Veranstaltung

a) Jeder Teilnehmer muss sein PKW sofort nach dem ent/beladen sofort aus dem dafür vorgesehenen Bereich entfernen.

b) Auf dem Veranstaltungsgelände gilt die S.V.O.
c) Jeder Teilnehmer ist für die Sicherheit seines PKW selbst verantwortlich und muss mit den vorhandenen Parkmöglichkeiten zurecht kommen.

§7: Änderungen der Regeln

a) Der Veranstalter behält sich vor, die Regeln zu jedem Moment ändern zu können, ohne die Teilnehmer im einzelen davon in Kenntnis setzen zu müssen.

Original gefunden bei Lanparty.de geschrieben von Mr.Ding angepasst von MLF.
17. Februar 2006 - 17:02 ( Team The Third Lanparty Orga Team )

N.B. :  A faire remplir par les parents ou tuteurs légaux.
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